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22. XI. n 
V Z R  96/12

11.
25. XI. 13 
N otZ  (Brfg) 13/13

12.
27. XI. 13 
III ZB 59/13

13.
4. XII. 13 
IV ZR 215/12

a) Das Vorkaufsrecht des Mieters nach § 577 Abs. 1 Satz 1 Alt.
2 BG B entsteht bei dem Verkauf eines mit einem Mehrfamili
enhaus bebauten ungeteilten Grundstücks im Grundsatz nur 
dann, wenn sich der Veräußerer vertraglich zur Durchführung 
der Aufteilung gemäß § 8 W EG verpflichtet und ferner die 
von dem Vorkaufsrecht erfasste zukünftige Wohnungseigen- 
tumseinheit in dem Vertrag bereits hinreichend bestimmt oder 
zumindest bestimmbar ist.
b) Es entsteht in der Regel nicht, wenn erst die Erwerber
Wohnungseigentum begründen sollen, und zwar auch dann 
nicht, wenn diese beabsichtigen, die neu geschaffenen Einhei
ten jeweils selbst zu nutzen {»Erwerbermodell )......................  136

fallen  Bewerber für das Amt des Notars unter das Gleichstel
lungsgebot nach § 114 Abs. 2 Satz 1 und 2 BN otO , gewinnen 
bei der Prüfung der fachlichen Eignung die im Landesdienst 
erbrachten Leistungen bei der Bewertung des beruflichen 
Werdegangs besondere Bedeutung, weil sich regelmäßig die 
aufgrund der Ausbildung vorhandenen spezifischen landes
rechtlichen Kenntnisse durch den langjährigen Einsatz im 
I  andesdienst nachhaltig erweitert und verfestigt haben..........  148

a) Macht ein Beschwerdeführer geltend, er könne in seiner 
Eigenschaft als Beteiligter an einem Verfahren nach dem Wert- 
papiererwerbs- und Übernahmegesetz von der Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht Aktcnemsicht nach §§ 29,
13 Abs. 1 VwVfG verlangen, so ist gegen die ablehnende Ver
fügung der Bundesanstalt gemäß § 48 Abs. 4 W pÜG der or
dentliche Rechtsweg eröffnet
b) Bei einem auf das Informationsfreiheitsgesetz gestützten
Anspruch auf Intormationszugang (§ 1 Abs. 1 Satz 1 IEG) und 
einem auf der Grundlage der §§ 29,13 Abs. 1 VwVfG geltend 
gemachten Akteneinsichtsrecht handelt es sich um verschie
dene prozessuale Ansprüche. Eine rechtswegüberschreitende 
Entscheidungskompetenz gemäß § 17 Abs. 2 Satz 1 G V G des 
für den Anspruch nach § 1 Abs. 1 Satz 1 IFG  zuständigen Ge
richts auch für das Akteneinsichtsrecht nach §§ 29, 13 Abs. 1 
VwVfG besteht daher nicht............................................................. 159

Die durch §§ 127, 129 W G , § 3 Abs. 3 BR A O  gewährleistete 
freie Anwakswahl steht finanziellen Anreizen eines Versiche
rers in Bezug auf eine Anwaltsempfehlung (hier: Schadenfrei
heitssystem mit variabler Selbstbeteiligung,) nicht entgegen, 
wenn die Entscheidung über die Auswahl des Rechtsanwalts 
beim Versicherungsnehmer liegt und die Grenze unzulässigen 
psychischen Drucks nicht überschritten wird............................  170
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14.
5, XII. 13 
III ZR 73/13

a) Das auf der Grundlage des § 485 Abs. 2 ZPO  durchgeführ
te selbständige Beweisverfahren und der nachfolgende H aupt
sacheprozess stellen getrennt zu betrachtende Gerichtsverfah
ren im Sinne von § 198 Abs. 6 Nr. 1 G V G dar. Kommt es 
sowohl im selbständigen Beweisverfahren als auch im Haupt
sacheverfahren zu einer unangemessenen Verfahrensdauer, 
entstehen zwei eigenständig zu bf messende Fntschädigungs- 
ansprüche nach § 198 Abs. 1 Satz 1 GVG.
’b) Ls ist sachgerecht, die im Amtshaftungsprozess außerhalb 
des Anwendungsbereichs des § 839 Abs. 2 Satz 1 BG B ent
wickelten Grundsätze zu den Grenzen der Überprüfbarkeit 
der richterlichen Verfahrensführung auch auf das Lntschä- 
digungsverfahren nach §§ 198 ff. GVG zu übertragen. Im 
Entschädigungsprozess kann deshalb die Verfahrensfübrung 
des Richters nicht auf ihre Richtigkeit, sondern nur auf ihre 
Vertretbarkeit überprüft werden.................................................... 190
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